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G e s e t z  
zur Änderung des Kammergesetzes 

für die Heilberufe

Vom 8. Oktober 2008

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kammergesetz für die Heilberufe in der Fassung vom
8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 (Nds. GVBl. S. 209),
wird wie folgt geändert:

1. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3

Vorübergehende und gelegentliche Berufsausübung
im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs 

(1) Personen, die als Staatsangehörige

1. eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 

2. eines Vertragsstaates des Abkommens vom 2. Mai
1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen) (BGBl. 1993 II S. 266) oder

3. eines Staates, demgegenüber sich Deutschland und
die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und
die Europäische Union vertraglich verpflichtet haben,
die Ausübung eines der in § 1 Abs. 1 genannten Be-
rufe durch Angehörige des Vertragsstaates in gleicher
Weise zuzulassen wie durch Angehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union,

einen der in § 1 Abs. 1 genannten Berufe nur vorüber-
gehend und gelegentlich in Niedersachsen ausüben, ge-
hören der Kammer nicht an.

(2) 1Personen nach Absatz 1 haben die Berufspflich-
ten, die sich aus § 33 Abs. 1 oder der für ihren Beruf
geltenden Berufsordnung ergeben; sie haben ihre Dienst-
leistungen unter der jeweiligen in § 1 Satz 1 aufgeführ-
ten Berufsbezeichnung zu erbringen. 2Die §§ 60 bis 85
gelten entsprechend.“

2. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die für die Approbation oder Berufserlaubnis
zuständige Behörde übermittelt der Kammer Kopien der
Meldung, die ihr eine Person im Sinne des § 3 Abs. 1 vor
der Erbringung einer Dienstleistung nach bundesrecht-
lichen Vorschriften zu erstatten hat, und der mit der
Meldung vorzulegenden Dokumente.“

3. Dem § 7 Abs. 3 wird der folgende Satz 4 angefügt:

„4§ 108 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung
findet keine Anwendung.“ 

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach den Worten „der
Kammermitglieder“ die Worte „und der in § 3 Abs. 1
genannten Personen“ eingefügt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) 1Die Kammern arbeiten mit den in § 3 Abs. 1
genannten Staaten zusammen und leisten ihnen Amts-
hilfe, um die Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
zu erleichtern. 2Wird eine berufsrechtliche Maßnahme,
die sich auf die Berufsausübung auswirken kann,
gegen eine Person verhängt, die ihre Berufsqualifika-
tionen in einem der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten
erworben hat, so unterrichtet die zuständige Kammer
diesen Staat über die Maßnahme. 3Übt ein Kammer-

mitglied seinen Beruf vorübergehend und gelegent-
lich in einem der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten
aus, so übermittelt die Kammer dem Aufnahmestaat
auf Anfrage

1. die Informationen über die gegen das Kammermit-
glied verhängten berufsrechtlichen Maßnahmen
und

2. die Informationen, die zur ordnungsgemäßen
Durchführung eines gegen das Kammermitglied
aufgrund einer Dienstleistung anhängigen Be-
schwerdeverfahrens erforderlich sind.“

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5.

5. In § 12 Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „wird“ ein
Semikolon und die Worte „in diesem Fall beschließt die
Delegiertenversammlung auch über die das Altersversor-
gungswerk betreffenden Satzungen“ eingefügt.   

6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird einziger Absatz und erhält folgende
Fassung:

„1Die Landesregierung wird ermächtigt, den Kammern
durch Verordnung Aufgaben des Gesundheits- und Vete-
rinärwesens zur Erfüllung nach Weisung zu übertragen;
dies betrifft auch die Aufgaben der zuständigen Behörden
nach den bundesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung
der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. EG Nr. L 255 S. 22).
2Hierbei sind Bestimmungen über die Deckung der Kos-
ten zu treffen.“

7. § 20 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Den Kammerversammlungen gehört ferner min-
destens je ein von den niedersächsischen Hochschulen
mit für den Heilberuf qualifizierenden Studiengängen be-
nanntes Hochschulmitglied mit beratender Stimme an.
2Das Nähere regelt die Kammersatzung.“

8. In § 26 Abs. 1 werden nach dem Wort „Satzungen“ die
Worte „nach diesem Gesetz“ eingefügt.

9. In § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 werden nach dem Wort „Pra-
xis“ die Worte „oder in einem medizinischen Versor-
gungszentrum“ eingefügt.

10. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Abweichend von Satz 1 dürfen Personen nach § 3
Abs. 1 im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs ohne
Anerkennung diejenigen Bezeichnungen in der ent-
sprechenden Fassung in deutscher Sprache führen,
die sie in ihrem Niederlassungsstaat führen dürfen.“

b) Absatz 2 Nrn. 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„3. als Staatsangehörige oder Staatsangehöriger eines
der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten einen Weiter-
bildungsnachweis besitzt, der nach der Richtlinie
2005/36/EG, auf der Grundlage des EWR-Abkom-
mens oder eines in § 3 Abs. 1 Nr. 3 genannten
Vertrages anzuerkennen ist, oder
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4. als Staatsangehörige oder Staatsangehöriger eines
der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten über einen
Weiterbildungsnachweis aus einem Drittstaat ver-
fügt, der durch ihren oder seinen Herkunftsstaat
anerkannt worden ist, wenn dieser zutreffend
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in
dem betreffenden Weiterbildungsgebiet in seinem
Hoheitsgebiet bescheinigt und wenn die Gleich-
wertigkeit der Weiterbildung gegeben ist.“

11. In § 38 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Gesamt-
dauer“ ein Komma und das Wort „Niveau“ eingefügt. 

12. § 41 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im einleitenden Satzteil werden nach dem Wort
„Kammer“ die Worte „unter Beachtung der Richtlinie
2005/36/EG“ eingefügt.

b) In Nummer 9 werden die Worte „eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des EWR-Abkommens“ durch die
Worte „eines der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten“ er-
setzt und nach dem Wort „Berufserfahrungen“ ein Se-
mikolon und die Worte „abweichend vom Grundsatz
der Wahlmöglichkeit zwischen einem Anpassungs-
lehrgang und einer Eignungsprüfung gemäß Artikel 14
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG müssen Ärztinnen
und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte eine
Eignungsprüfung ablegen“ eingefügt.

13. In der Überschrift des Ersten Abschnitts des Zweiten Ka-
pitels im Ersten Teil wird das Wort „Spezifische“ durch
das Wort „Besondere“ ersetzt. 

14. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort „spezifische“ durch
das Wort „besondere“ und die Worte „der Richtlinie
93/16/EWG“ durch die Worte „des Artikels 28 der
Richtlinie 2005/36/EG“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „spezifischen“ durch das
Wort „besonderen“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden das Wort „spezifischen“ durch das
Wort „besonderen“ und die Worte „der Richtlinie
93/16/EWG“ durch die Worte „des Artikels 28 der
Richtlinie 2005/36/EG“ ersetzt. 

15. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Spezifische“ durch
das Wort „Besondere“ ersetzt.

b) In Satz 1 wird das Wort „spezifische“ durch das Wort
„besondere“ ersetzt. 

c) In Satz 2 werden das Wort „spezifischen“ durch das
Wort „besonderen“ und die Worte „Artikels 31 der
Richtlinie 93/16/EWG“ durch die Worte „Artikels 28
der Richtlinie 2005/36/EG“ ersetzt. 

16. § 44 erhält folgende Fassung:

„§ 44
Anrechnungen

Auf Antrag werden auf die Ausbildung Zeiten der be-
sonderen Ausbildung in der Allgemeinmedizin angerech-
net, die in einem in § 3 Abs. 1 genannten Staat abgeleistet
wurden, wenn eine behördliche Bescheinigung aus die-
sem Staat vorgelegt wird, aus der sich neben der Aus-
bildungsdauer und der Art der Ausbildungseinrichtung

ergibt, dass die Ausbildung nach dem Recht zur Ausfüh-
rung der Richtlinie 2005/36/EG erfolgt ist.“

17. § 45 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte „spezifische Ausbil-
dung“ durch die Worte „besondere Ausbildung in der
Allgemeinmedizin“ ersetzt.

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. in einem der der in § 3 Abs. 1 genannten Staaten
ein Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sons-
tigen Befähigungsnachweis über die besondere
Ausbildung in der Allgemeinmedizin im Sinne
der Richtlinie 2005/36/EG erworben oder eine Be-
scheinigung nach Artikel 28 Abs. 5 dieser Richt-
linie erhalten hat.“

18. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Als Weiterbildungsstätte können nur Einrich-
tungen zugelassen werden, die die Voraussetzungen
der Absätze 2 und 3 erfüllen. 2Die Zulassung wird für
bestimmte Gebiete oder Teilgebiete erteilt.“ 

b) Die Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung:

„(3) Die Zulassung einer Einrichtung im Bereich der
stationären Patientenversorgung setzt außerdem vo-
raus, dass an deren medizinischer Leitung eine fach-
lich nicht weisungsgebundene Ärztin oder ein fachlich
nicht weisungsgebundener Arzt mit entsprechender
Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnung beteiligt ist und
die Einrichtung auf dem Gebiet oder Teilgebiet, für
das die Zulassung ausgesprochen werden soll, ihren
Behandlungsschwerpunkt hat.

(4) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte kann für
mehrere Einrichtungen gemeinsam erteilt werden,
wenn diese die Voraussetzungen nach Absatz 2 nur
gemeinsam erfüllen.

(5) Die Ärztekammer ist berechtigt, zur Prüfung der
Voraussetzungen für die Zulassung als Weiterbildungs-
stätte die in der Einrichtung befindlichen Patienten-
akten einzusehen.“

c) Absatz 6 wird gestrichen.

19. § 63 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird am Ende der Punkt durch ein
Komma ersetzt. 

bb) Es wird die folgende Nummer 5 angefügt:

„5. Feststellung, dass das beschuldigte Mitglied
für einen bestimmten Zeitraum, höchstens für
die Dauer von fünf Jahren, ungeeignet ist,
Weiterbildung verantwortlich zu leiten.“

b) In Satz 2 wird die Zahl „4“ durch die Zahl „5“ ersetzt. 

20. § 85 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Kammer ist berechtigt, den ihr entsprechen-
den Kammern, deren Aufsichtsbehörden und entspre-
chenden Stellen in einem anderen Land sowie Behörden,
die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verfolgen, Aus-
künfte über berufsrechtliche Ermittlungen, Maßnahmen
nach § 63 und über Rügen nach § 64 zu erteilen und von
diesen Stellen gleichartige Auskünfte einzuholen.“
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Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Oktober 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen 

Sparkassengesetzes*)

Vom 8. Oktober 2008

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Sparkassengesetz vom 16. Dezember
2004 (Nds. GVBl. S. 609), geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 15. November 2005 (Nds. GVBl. S. 352), wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 4 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 4 Satz 2 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt. 

3. In § 4 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt.

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2In einer Sparkasse, die eigene Schuldtitel im
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Wertpapier-
handelsgesetzes ausgegeben hat, die zum Handel
in einem organisierten Markt im Sinne des § 2
Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zugelassen
sind, muss mindestens ein Mitglied nach § 11
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 über Sachverstand in der
Rechnungslegung oder in der Durchführung von
Abschlussprüfungen verfügen.“

b) In Absatz 4 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“ durch
die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt.

5. Nach § 20 wird der folgende § 20 a eingefügt:

„§ 20 a
Prüfungsausschuss

(1) 1In einer Sparkasse, die Schuldtitel im Sinne des
§ 13 Abs. 1 Satz 2 ausgegeben hat, hat der Verwaltungsrat
einen Prüfungsausschuss einzurichten. 2Der Prüfungs-
ausschuss hat

1. den Rechnungslegungsprozess,

2. die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, gege-
benenfalls des internen Revisionssystems, und des Ri-
sikomanagementsystems der Sparkasse sowie

3. die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und des
konsolidierten Abschlusses 

zu überwachen und außerdem die Unabhängigkeit des
Abschlussprüfers, insbesondere die von diesem für das
geprüfte Unternehmen erbrachten zusätzlichen Leistun-
gen, zu überprüfen und zu überwachen. 3Er hat den
Verwaltungsrat zeitnah über seine Überwachungs- und
Überprüfungstätigkeit zu unterrichten.

(2) 1Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem
Vorsitzenden des Verwaltungsrats als Vorsitzende oder
Vorsitzendem und drei Mitgliedern nach § 11 Abs. 1 Satz 2

Nr. 2, darunter das Mitglied nach § 13 Abs. 1 Satz 2. 2Im
Fall der Verhinderung der oder des Vorsitzenden führt
ein aus der Mitte des Prüfungsausschusses gewähltes Mit-
glied den Vorsitz. 3Bei den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses müssen mindestens drei Mitglieder anwesend
sein.

(3) Der Verwaltungsrat kann auf die Einrichtung eines
Prüfungsausschusses verzichten, wenn er dessen Aufgaben
selbst wahrnimmt.“

6. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Prüfungsstelle“ der
Klammerzusatz „(§ 29 Abs. 3)“ eingefügt.

b) In Satz 2 werden die Worte „einen öffentlich bestell-
ten Wirtschaftsprüfer“ durch die Worte „eine Wirt-
schaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer oder
durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ ersetzt.

7. Dem § 28 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Die Sparkassenaufsichtsbehörde überwacht die
Einhaltung der Pflichten der Prüfungsstelle (§ 29 Abs. 3).
2Sie kann hierzu Untersuchungen durchführen; sie kann
die Untersuchungen auch durch Dritte durchführen las-
sen. 3Sie kann die Anordnungen treffen, die erforderlich
sind, um die Einhaltung der Pflichten sicherzustellen.
4Erhält die Sparkassenaufsichtsbehörde seitens der zu-
ständigen Stelle eines anderen Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einen
konkreten Hinweis auf einen Pflichtverstoß der Prüfungs-
stelle, so hat sie diesen zu untersuchen und erforderli-
chenfalls Maßnahmen anzuordnen, die den Pflichtverstoß
beenden. 5Die Sparkassenaufsichtsbehörde kann, wenn es
zu erheblichen Pflichtverstößen gekommen ist, anordnen,
dass der Verband die Leiterin oder den Leiter der Prü-
fungsstelle oder eine Stellvertreterin oder einen Stellver-
treter abberuft. 6Die Sparkassenaufsichtsbehörde veröffent-
licht jährlich ein Arbeitsprogramm und ihren Tätigkeits-
bericht. 7Die Überwachung der Prüfungsstelle ist von Per-
sonen wahrzunehmen, die über Sachverstand in der Rech-
nungslegung oder in der Durchführung von Abschluss-
prüfungen verfügen.“

8. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1Die Prüfung der Jahresabschlüsse, der konso-
lidierten Abschlüsse und der Lageberichte der Sparkas-
sen wird innerhalb des Verbandes von einer Prüfungs-
stelle wahrgenommen. 2Die Satzung des Verbandes
hat für die Prüfungsstelle vorzusehen, dass sie

1. sich als Abschlussprüfer registrieren lässt,

2. an die Prüfungsstandards für Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften gebunden ist, 

3. die für die Prüfung von großen Kapitalgesellschaf-
ten geltenden Bestimmungen zu beachten hat und

4. ihre Prüfungen unabhängig von den Weisungen
der Organe des Verbandes durchführt.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

9. In § 30 Satz 1 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“ durch
die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt.

*) Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006
über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidier-
ten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG
des Rates (ABl. EU Nr. L 157 S. 87), geändert durch die Richtlinie
2008/30/EG vom 11. März 2008 (ABl. EU Nr. L 81 S. 53).
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10. In § 31 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung „§ 29 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 29 Abs. 4“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Oktober 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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G e s e t z
über die Zahlung von Zuschüssen des Landes 

an die Landesverbände der Israelitischen Kultusgemeinden 
und der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen 

ab dem Jahr 2008 sowie zur Änderung
des Niedersächsischen Schulgesetzes

Vom 8. Oktober 2008

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Zustimmung 
zu dem Vertrag 

zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband 
Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen 

— Körperschaft des öffentlichen Rechts — 
sowie 

dem Vertrag zur Änderung des Vertrages 
zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband 

der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen 
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

(1) Dem am 3. Januar 2008 unterzeichneten Vertrag zwi-
schen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband
Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen — Körper-
schaft des öffentlichen Rechts — sowie dem am 3. Januar
2008 unterzeichneten Vertrag zur Änderung des Vertrages
zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband
der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen — Körperschaft
des öffentlichen Rechts — wird zugestimmt.

(2) Die Verträge werden als Anlagen 1 und 2 veröffentlicht.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes

Das Niedersächsische Schulgesetz in der Fassung vom 3. März
1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 2. Juli 2008 (Nds. GVBl. S. 246), wird wie folgt
geändert:

1. In § 106 Abs. 7 Satz 1 wird die Verweisung „nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 4“ durch die Verweisung „nach den Absät-
zen 1 bis 3 und 5“ ersetzt.

2. In § 117 Abs. 5 Satz 2 wird die Verweisung „in den Ab-
sätzen 1 und 2“ durch die Verweisung „in den Absätzen 1
bis 3“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Artikel 1 dieses Gesetzes tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2008 in Kraft.

(2) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft.

Hannover, den 8. Oktober 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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Anlage 1
(zu Artikel 1)

Vertrag
zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband

Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

Zwischen

dem Land Niedersachsen, 
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch den Niedersächsischen Kultusminister,

und

dem Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden 
von Niedersachsen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

Hannover, vertreten durch seinen Vorstand,

wird folgender

V e r t r a g

geschlossen:

§ 1

(1) Aufgrund des geschichtlich bedingten besonderen Ver-
hältnisses zu seinen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern und
zur Erhaltung und Pflege des gemeinsamen deutsch-jüdischen
Kulturerbes zahlt das Land Niedersachsen an den Landes-
verband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen,
Körperschaft des öffentlichen Rechts (Beschluss der Nieder-
sächsischen Landesregierung vom 25. Oktober 2005 — Nds.
MBl. S. 918), zu dessen Ausgaben und zu den Ausgaben sei-
ner Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen für religiöse und
kulturelle Bedürfnisse und für Verwaltung 375 000 Euro im
Haushaltsjahr 2008 und 300 000 Euro ab dem Haushaltsjahr
2009. Der Betrag ist in seiner Höhe laufend den Veränderun-
gen der Besoldung der Landesbeamten wie bei vergleichbaren
Staatsleistungen anzupassen.

(2) Unmittelbare Ansprüche von jüdischen Gemeinden ge-
gen das Land sind ausgeschlossen.

§ 2

Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des Jahresbe-
trages jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember gezahlt.

§ 3

Dieser Vertrag kann von jedem der Vertragsschließenden
mit einer Frist von zwei Jahren schriftlich zum Ende des Ka-
lenderjahres gekündigt werden.

§ 4

Dieser Vertrag tritt vorbehaltlich der Zustimmung des
Niedersächsischen Landtages mit Wirkung vom 1. Januar 2008
in Kraft.

Hannover, den 3. Januar 2008

Für das Land Niedersachsen

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten

Der Niedersächsische Kultusminister

Bernd  B u s e m a n n

Für den Landesverband

Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

Für den Vorstand

Katarina  S e i d l e r Rachel  D o h m e

Anlage 2
(zu Artikel 1)

Vertrag
zur Änderung des Vertrages 

zwischen dem Land Niedersachsen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

von Niedersachsen 
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

Zwischen

dem Land Niedersachsen, 
vertreten durch den Niedersächsischen Ministerpräsidenten, 

dieser vertreten durch den Niedersächsischen Kultusminister,

und

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 
von Niedersachsen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 

Hannover, vertreten durch seinen Vorstand,

wird folgender

V e r t r a g

geschlossen:

Artikel 1

§ 1 des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und
dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nieder-
sachsen — Körperschaft des öffentlichen Rechts — vom
28. Juni 1983 (Nds. GVBl. S. 306), zuletzt geändert durch Ver-
trag vom 16. Mai 2002 (Nds. GVBl. S. 394), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „689 000 Euro im Haus-
haltsjahr 2002, 801 000 Euro im Haushaltsjahr 2003,
908 000 Euro im Haushaltsjahr 2004 und 1 020 000 Euro
ab dem Haushaltsjahr 2005“ durch die Worte „1 325 000
Euro im Haushaltsjahr 2008 und 1 250 000 Euro ab dem
Haushaltsjahr 2009“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „Ab dem Haushaltsjahr 2006
ist der Betrag von 1 020 000 Euro“ durch die Worte
„Der Betrag ist“ ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon
ersetzt und es wird der folgende Halbsatz angefügt: 

„davon ausgenommen sind die Mitgliedsgemeinden des
Landesverbandes Israelitischer Kultusgemeinden von
Niedersachsen.“

b) Satz 3 wird gestrichen.

Artikel 2

Dieser Vertrag tritt vorbehaltlich der Zustimmung des Nie-
dersächsischen Landtages mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in
Kraft.

Hannover, den 3. Januar 2008

Für das Land Niedersachsen

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten

Der Niedersächsische Kultusminister

Bernd B u s e m a n n

Für den Landesverband

der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen
— Körperschaft des öffentlichen Rechts —

Für den Vorstand
Michael  F ü r s t Sara-Ruth  S c h u m a n n

Michael  G r ü n b e r g
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G e s e t z
zu dem Abkommen 

über die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle
für die Länder Freie Hansestadt Bremen, 

Freie und Hansestadt Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Vom 8. Oktober 2008

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 7. März/20. April 2007 unterzeichneten Ab-
kommen über die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle für
die Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird zuge-
stimmt.

(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 11
in Kraft tritt, ist im Niedersächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt zu machen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Oktober 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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Abkommen
über die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle

für die Länder Freie Hansestadt Bremen, 
Freie und Hansestadt Hamburg,

Niedersachsen und Schleswig-Holstein

Artikel 1

Die vertragschließenden Länder vereinbaren die Einrichtung
einer Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle nach § 2 Abs. 1
Satz 4 des Adoptionsvermittlungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Dezember 2001 (BGBl. 2002 I S. 354).
Sie wird bei der in der Freien und Hansestadt Hamburg für die
Aufgaben der Jugendhilfe zuständigen Fachbehörde eingerich-
tet und führt die Bezeichnung „Gemeinsame Zentrale Adop-
tionsstelle der Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und
Hansestadt Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein“,
im Folgenden „Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle“ genannt.

Artikel 2

Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle erfüllt alle Auf-
gaben, die den zentralen Adoptionsstellen durch die §§ 2 bis
4, 7, 9, 9 b, 10 bis 12 des Adoptionsvermittlungsgesetzes zuge-
wiesen sind. Sie hat insbesondere

1. Anträge freier Träger mit Sitz in den vertragschließenden
Ländern auf Anerkennung als Adoptionsvermittlungsstelle
zu prüfen und darüber zu entscheiden (§§ 2 Abs. 2, 4
Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz),

2. Anträge der Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter
auf Zulassung zur internationalen Adoptionsvermittlung
im Verhältnis zu einem oder mehreren bestimmten Staa-
ten allgemein oder im Einzelfall zu prüfen und darüber
zu entscheiden (§ 2 a Abs. 3 Nr. 2 Adoptionsvermittlungs-
gesetz),

3. mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption zusam-
menzuarbeiten, diese über jeden Vermittlungsfall zu unter-
richten, dieser jährlich zusammenfassend über ihre Arbeit
auf dem Gebiet der internationalen Adoptionsvermittlung
zu berichten und auf deren Ersuchen über einzelne Ver-
mittlungsfälle Auskunft zu geben (§ 2 a Abs. 4 und 5 Adop-
tionsvermittlungsgesetz),

4. Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von
der personellen Mindestausstattung der Adoptionsvermitt-
lungsstellen zu prüfen und darüber zu entscheiden (§ 3
Abs. 2 Adoptionsvermittlungsgesetz),

5. Anträge auf Anerkennung als Auslandsvermittlungsstelle
zu prüfen und darüber zu entscheiden (§ 4 Abs. 2 Adop-
tionsvermittlungsgesetz),

6. Berichte über die allgemeine Eignung von Adoptionsbewer-
bern entgegenzunehmen, zu prüfen und den zuständigen
ausländischen Stellen zuzuleiten (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Adop-
tionsvermittlungsgesetz),

7. Vermittlungsakten aufgelöster Adoptionsvermittlungsstel-
len aufzubewahren (§ 9 b Abs. 1 Adoptionsvermittlungs-
gesetz),

8. Adoptionsbewerber für schwer zu vermittelnde Kinder zu
suchen und diese im Einzelfall selbst zu vermitteln (§ 10
Abs. 3 Adoptionsvermittlungsgesetz),

9. die Adoptionsvermittlungsstellen in tatsächlich oder recht-
lich schwierigen Fällen zu beraten und zu unterstützen
(§ 11 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz),

10. in Adoptionsverfahren, an denen auf Seiten der Adoptions-
bewerber oder des Kindes ein Ausländer beteiligt ist, Stel-
lungnahmen gemäß § 49 Abs. 2 des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit abzugeben
und

11. unbeschadet der Verantwortlichkeit der Jugendämter in
Zusammenarbeit mit den Landesjugendämtern und ihren
für die Heimaufsicht zuständigen Stellen zu prüfen, für
welche Kinder in den Heimen ihres Bereiches die Annah-

me als Kind in Betracht kommt (§ 12 Adoptionsvermitt-
lungsgesetz).

Zur Durchführung sachdienlicher Ermittlungen und Untersu-
chungen kann sie die Hilfe der örtlichen Adoptionsvermitt-
lungsstellen in Anspruch nehmen.

Artikel 3

(1) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle ist für die ver-
tragschließenden Länder gemäß § 1 des Adoptionsübereinkom-
mens-Ausführungsgesetzes Zentrale Behörde im Sinne des
Artikel 6 des Haager Übereinkommen über den Schutz von
Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der interna-
tionalen Adoption. Sie arbeitet mit den Zentralen Behörden
der anderen Vertragsstaaten und der Bundeszentralstelle für
Auslandsadoption zusammen (Artikel 7 Abs. 1 Haager Über-
einkommen über den Schutz von Kindern und die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption). Sie
erteilt Auskünfte über das deutsche Adoptionsrecht, übermit-
telt allgemeine Informationen sowie spezielle über die Wir-
kungsweise des Übereinkommens (Artikel 7 Abs. 2 Haager
Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption).
Sie trifft unmittelbar oder mithilfe anderer staatlicher Stellen
Maßnahmen, um unstatthafte Vermögens- und sonstige Vor-
teile und andere den Zielen des Übereinkommens zuwider-
laufende Praktiken zu verhindern (Artikel 8 Haager Überein-
kommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der internationalen Adoption). Sie erteilt
Auskünfte über die Lage des Kindes und der künftigen Adop-
tiveltern. Sie erleichtert, überwacht und beschleunigt Adopti-
onsverfahren und fördert den Aufbau vor- und nachgehender
Beratungsdienste (Artikel 9 Haager Übereinkommen über den
Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der internationalen Adoption). Soweit Aufgaben nach dem
Haager Adoptionsübereinkommen nicht der Bundeszentral-
stelle für Auslandsadoption zugewiesen sind oder von Jugend-
ämtern, anerkannten Auslandsvermittlungsstellen oder sons-
tigen zuständigen Stellen wahrgenommen werden, nimmt die
Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle diese Aufgaben wahr.
Sie verkehrt unmittelbar mit allen zuständigen Stellen im
In- und Ausland.

(2) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle nimmt die
Aufgaben einer Auslandsvermittlungsstelle nach § 1 Abs. 4,
§§ 4 bis 7 des Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetzes
wahr.

(3) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle stellt Beschei-
nigungen über eine im Inland vollzogene Annahme oder die
Umwandlung eines Annahmeverhältnisses nach § 8 Adoptions-
übereinkommens-Ausführungsgesetz aus.

Artikel 4

In vormundschaftsgerichtlichen Verfahren nach § 3 Adop-
tionswirkungsgesetz (Umwandlungsausspruch) wird die Betei-
ligungsaufgabe nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Adoptionswirkungs-
gesetz von der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle wahr-
genommen.

Artikel 5

(1) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle arbeitet mit
den Obersten Landesjugendbehörden und Landesjugendämtern
der vertragschließenden Länder, den Adoptionsvermittlungs-
stellen in kommunaler und freier Trägerschaft, den Auslands-
vermittlungsstellen und der Bundeszentralstelle für Auslands-
adoption zusammen.
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(2) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle ist für die ver-
tragschließenden Länder diejenige Behörde, der die Ersuchen
nach Artikel 14 des Europäischen Übereinkommens über die
Adoption von Kindern vom 24. April 1967 übermittelt werden.

(3) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle führt Fortbil-
dungsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Adoptionsvermittlungsstellen der vertragschließenden Länder
durch.

Artikel 6

(1) Zur Wahrnehmung gemeinsamer Belange bilden die ver-
tragschließenden Länder ein Kuratorium.

(2) Dem Kuratorium gehören je zwei Vertreter der vertrag-
schließenden Länder an. Die Leiterin oder der Leiter der
Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle nimmt an den Sit-
zungen des Kuratoriums mit beratender Stimme teil. Der Vor-
sitz des Kuratoriums wechselt alle zwei Jahre in alpha-
betischer Reihenfolge.

(3) Die Geschäftsführung des Kuratoriums obliegt der Leite-
rin oder dem Leiter der Gemeinsamen Zentralen Adoptions-
stelle.

(4) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit
der vertragschließenden Länder. Jedes Land hat eine Stimme.
Bei Stimmengleichheit kommt ein Beschluss nicht zustande.
Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Artikel 7

(1) Das Kuratorium berät über grundsätzliche Fragen der
Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle und gibt Empfeh-
lungen ab.

(2) Das Kuratorium befasst sich insbesondere mit

1. Grundsätzen für die Arbeit der Gemeinsamen Zentralen
Adoptionsstelle,

2. Personal-, Organisations- und Haushaltsangelegenheiten
der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle.

(3) Die Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle erstattet dem
Kuratorium einen Bericht über ihre Tätigkeit im vorangegan-
genen Kalenderjahr.

Artikel 8

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg stellt für die Gemein-
same Zentrale Adoptionsstelle Personal- und Sachmittel im
erforderlichen Umfang zur Verfügung.

(2) Die durch die Einrichtung, Unterhaltung und Tätigkeit
der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle entstehenden
Kosten tragen die vertragschließenden Länder gemeinsam nach
dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl. Maßgebend ist die Bevöl-
kerungszahl, die das Statistische Bundesamt für den 30. Juni
des vorangegangenen Haushaltsjahres festgestellt hat.

(3) Der Voranschlag des Haushaltsplans der Gemeinsamen
Zentralen Adoptionsstelle einschließlich des Entwurfs des Stel-
lenplans wird zunächst vom Kuratorium beraten. Er wird des-
sen Mitgliedern zum frühest möglichen Zeitpunkt übersandt.
Der Voranschlag bedarf der Zustimmung aller vertragschlie-
ßenden Länder.

(4) Die jährlichen Kostenbeiträge werden abschlagsweise in
zwei Teilbeträgen jeweils zum 1. April und zum 1. Oktober
des laufenden Haushaltsjahres erstattet. Die endgültige Ab-
rechnung wird zum 30. Juni des folgenden Jahres vorgenom-
men.

(5) Die in der Freien und Hansestadt Hamburg für die Auf-
gaben der Jugendhilfe zuständige Fachbehörde übt unter Be-
achtung der dazu vom Kuratorium gegebenenfalls beschlosse-
nen Empfehlungen die Dienst- und Fachaufsicht über die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinsamen Zentralen
Adoptionsstelle aus.

Artikel 9

Für die Bewirtschaftung der im Haushaltsplan ausgewiese-
nen Einnahmen und Ausgaben und die Prüfung der Jahres-
abrechnung sind die in der Freien und Hansestadt Hamburg
geltenden Vorschriften maßgebend. Die Freie und Hansestadt
Hamburg unterrichtet nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
die vertragschließenden Länder über das Prüfungsergebnis.
Haushaltswirtschaftliche Beschränkungen eines vertragschlie-
ßenden Landes führen nicht zur Reduzierung des gemein-
schaftlich festgelegten Haushaltsplans. 

Artikel 10

(1) Jedes vertragschließende Land kann durch Kündigung
mit einer Frist von einem Jahr zum Ende des Kalenderjahres
aus dem Abkommen ausscheiden. Die Kündigung wird wirk-
sam, wenn sie allen vertragschließenden Ländern zugegangen
ist.

(2) Eine Auseinandersetzung über die Ausstattungsgegen-
stände der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle wird nur
bei vollständiger Auflösung vorgenommen. In diesem Fall
leistet die Freie und Hansestadt Hamburg an die übrigen ver-
tragschließenden Länder Erstattungsbeiträge, die sich nach
dem Zeitwert aller vorhandenen Ausstattungsgegenstände und
nach dem aus der Einwohnerzahl ermittelten Anteil gemäß
Artikel 8 Abs. 2 bemessen.

Artikel 11

Das Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikations-
urkunden werden bei der Freien und Hansestadt Hamburg
hinterlegt. Sie teilt den übrigen vertragschließenden Ländern
die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit. Das
Abkommen tritt mit dem Tage in Kraft, der auf die Hinter-
legung der letzten Ratifikationsurkunde folgt. Gleichzeitig tritt
das Abkommen in der Fassung vom 16. Juli 1979 außer Kraft.

Bremen, den 15. März 2007

Für die Freie Hansestadt Bremen

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 
Jugend und Soziales

I.  R o s e n k ö t t e r

Hamburg, den 7. März 2007

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Präses der Behörde für Familie, Soziales, 
Gesundheit und Verbraucherschutz

B.  S c h n i e b e r - J a s t r a m

Hannover, den 20. April 2007

Für das Land Niedersachsen

Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten

Für die Ministerin für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit

Der Minister für Inneres und Sport

Uwe  S c h ü n e m a n n

Kiel, den 27. März 2007

Für das Land Schleswig-Holstein

Für den Ministerpräsidenten

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie, 
Jugend und Senioren

Gitta  T r a u e r n i c h t
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G e s e t z
zum Elften Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 8. Oktober 2008

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 12. Juni 2008 unterzeichneten Elften Staatsver-
trag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Elfter
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 3 Abs. 2
Satz 1 am 1. Januar 2009 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag
nach seinem Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird
dies bis zum 31. Januar 2009 im Niedersächsischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 8. Oktober 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Christian  W u l f f
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Elfter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. August
1991, zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, wird wie
folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8
Höhe der Rundfunkgebühr

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie folgt
festgesetzt:

1. Die Grundgebühr: 5,76 Euro.

2. Die Fernsehgebühr: 12,22 Euro.“

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Prozentzahl „93,1373“ durch die
Prozentzahl „93,0219“ und die Prozentzahl „6,8627“
durch die Prozentzahl „6,9781“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Prozentzahl „61,0994“ durch die
Prozentzahl „60,5086“ und die Prozentzahl „38,9006“
durch die Prozentzahl „39,4914“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „145,96 Mio. Euro“
ersetzt durch den Betrag „163,71 Mio. Euro“.

3. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2008“ ersetzt
durch das Datum „31. Dezember 2012“.

b) In Satz 4 wird das Datum „31. Dezember 2008“ ersetzt
durch das Datum „31. Dezember 2012“.

Artikel 2
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

In § 18 Abs. 1 Satz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages
vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert durch den
Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 19. Dezember
2007 wird das Datum „31. Dezember 2008“ ersetzt durch das
Datum „31. Dezember 2012“.

Artikel 3
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Sind
bis zum 31. Dezember 2008 nicht alle Ratifikationsurkunden
bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstands-
los.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages  in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1
und 2 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Berlin, den 12. Juni 2008

Für das Land Baden-Württemberg:

Günther H.  O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern:

Günther  B e c k s t e i n

Für das Land Berlin:

Klaus  W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:

Matthias  P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole  v o n  B e u s t

Für das Land Hessen:

R.  K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

H.  R i n g s t o r f f

Für das Land Niedersachsen:

Christian  W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Jürgen  R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt  B e c k

Für das Saarland:

Peter  M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:

St.  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:

Peter Harry  C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen:

Dieter  A l t h a u s
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V e r o r d n u n g
über die Gewährung eines Zuschlags

zu den Dienstbezügen bei begrenzter Dienstfähigkeit
(Dienstbezügezuschlagsverordnung — DBZVO —)

Vom 14. Oktober 2008

Aufgrund des § 72 a Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungs-
gesetzes (BBesG) in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I
S. 3020), zuletzt geändert durch die Artikel 1 und 2 des Geset-
zes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1582), wird verordnet:

§ 1

Gewährung eines Zuschlags 

(1) Begrenzt dienstfähige Beamtinnen und Beamte des Lan-
des, der Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie begrenzt
dienstfähige Richterinnen und Richter des Landes erhalten
zusätzlich zu den Dienstbezügen nach § 72 a Abs. 1 BBesG
einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag.

(2) 1Der Zuschlag beträgt vier vom Hundert der Dienstbezüge,
die begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäftigung erhalten
würden, mindestens jedoch 180 Euro. 2Werden Dienstbezüge
nach § 72 a Abs. 1 Satz 1 BBesG gewährt, weil sie höher sind
als die Dienstbezüge nach § 72 a Abs. 1 Satz 2 BBesG, so ver-
ringert sich der Zuschlag um den Unterschiedsbetrag.

(3) Zu den Dienstbezügen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1
gehören

1. das Grundgehalt,

2. die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren
sowie hauptberufliche Leiterinnen und Leiter und Mit-
glieder von Leitungsgremien an Hochschulen,

3. der Familienzuschlag,

4. die Amts- und Stellenzulagen und

5. die Ausgleichs- und Überleitungszulagen.

§ 2

Ausschluss des Zuschlags

Der Zuschlag nach § 1 wird nicht gewährt, wenn ein Zu-
schlag aufgrund der Altersteilzeitzuschlagsverordnung gewährt
wird. 

§ 3

Übergangsregelung

Soweit vor dem 1. Januar 2008 ein Anspruch auf Gewäh-
rung eines Zuschlags zu den Dienstbezügen bei begrenzter
Dienstfähigkeit für Zeiträume vor dem 1. Januar 2006 geltend
gemacht wurde und hierüber noch nicht bestandskräftig
entschieden worden ist, wird bei Vorliegen der Anspruchs-
voraussetzungen der Zuschlag auch für diese Zeiträume ge-
währt.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Hannover, den 14. Oktober 2008

Die Niedersächsische Landesregierung

W u l f f M ö l l r i n g



A 1

Aktuelle DIN-Normen

Postanschrift: 30130 Hannover
Adresse: Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Telefon 0511 8550-0 • Telefax 0511 8550-2405
info@schluetersche.de • www.schluetersche.de

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18 065)
„Gebäudetreppen, Definitionen, Messregeln, Haupt-
maße“ (Nds. MBl. 38/2000) ................................ 4,60 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18 093)
„Feuerschutzabschlüsse, Einbau von Feuerschutztüren in
massive Wände aus Mauerwerk oder Beton, Ankerlagen,
Ankerformen, Einbau“ (Nds. MBl. 38/2000) ...... 4,60 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 1986
Teil 1) „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grund-
stücke, Technische Bestimmungen für den Bau“ (Nds.
MBl. 11/2001) ....................................................... 3,07 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 4102)
„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ (Nds.
MBl. 11/2001) ...................................................... 3,07 €

Technische Bestimmungen im Brückenbau, Einführung
der (DIN 1076) und Ausführungsbestimmungen für die
Überwachung und Prüfung von Brücken und Durch-
lässen, RdErl. vom 7. 8. 2002 (Nds. MBl. 39/2002)
.............................................................................. 1,55 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 11 622-1
bis 4) „Gärfuttersilos und Güllebehälter“ (Nds. MBl. 18/2003)
.............................................................................. 3,10 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 18 056)
„Fensterwände, Bemessung und Ausführung“ (Nds. MBl.
15/2003) ............................................................... 3,10 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 18 516
Teil 4) „Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, Einschei-
ben-Sicherheitsglas, Anforderungen, Bemessung, Prü-
fung“ (Nds. MBl. 15/2003) ................................ 3,10 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 18024-2)
„Barrierefreies Bauen – Öffentlich zugängige Gebäude
und Arbeitsstätten, Planungsgrundlagen“ (Nds. MBl.
25/2003) ............................................................... 3,10 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 18025-1)
„Barrierefreie Wohnungen – Wohnungen für Rollstuhl-
benutzer, Planungsgrundlagen“ (Nds. MBl. 25/2003)
.............................................................................. 3,10 €

Bauaufsicht, Technische Baubestimmungen, (DIN 18025-2)
„Barrierefreie Wohnungen, Planungsgrundlagen“ (Nds.
MBl. 25/2003)....................................................... 3,10 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 1045)
„Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton“
(Nds. MBl. 09/2004)............................................ 3,10 €

Anlage zu DIN 1045.......................................... 37,20 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18516)
„Außenwandbekleidung, hinterlüftet“ (Nds. MBl. 14/2004)
.............................................................................. 4,65 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4123)
„Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen
im Bereich bestehender Gebäude“ (Nds. MBl. 13/2004)
.............................................................................. 3,10 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN V 20000)
„Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken“ (Nds.
MBl. 08/2004)...................................................... 3,10 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 18 093)
„Feuerschutzabschlüsse; Einbau von Feuerschutztüren in
massive Wände aus Mauerwerk oder Beton; Ankerlagen,
Ankerformen, Einbau“ (Nds. MBl. 32/2004) ....... 1,55 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1045)
„Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton“
(Nds. MBl. 38/2004) ............................................ 6,20 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1055
Blatt 3) „Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten“ (Nds.
MBl. 21/2005)........................................................6,20 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN V ENV
1992-1-2) „Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken“ Teil 1–2: Allgemeine Regeln
– Tragwerksbemessung für den Brandfall (Nds. MBl.
42/2005) ............................................................... 1,55 €

Anlage zu DIN V ENV 1992-1-2 ....................... 35,65 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN V ENV
1993-1-2) „Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten“ Teil 1–2: Allgemeine Regeln – Trag-
werksbemessung für den Brandfall (Nds. MBl. 42/2005)
.............................................................................. 1,55 €
Anlage zu DIN V ENV 1993-1-2 ....................... 35,65 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN V ENV
1994-1-2) „Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton“ Teil 1–2:
Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brand-
fall (Nds. MBl. 42/2005) ....................................... 1,55 €
Anlage zu DIN V ENV 1994-1-2 ....................... 35,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN V ENV
1995-1-2) „Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten“ Teil 1–2: Allgemeine Regeln – Trag-
werksbemessung für den Brandfall (Nds. MBl. 42/2005)
.............................................................................. 1,55 €
Anlage zu DIN V ENV 1995-1-2 ....................... 35,65 €
Technische Baubestimmungen; (DIN V ENV 1996-1-2)
„Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauer-
werksbauten“ Teil 1–2: Allgemeine Regeln – Trag-
werksbemessung für den Brandfall (Nds. MBl. 42/2005)
.............................................................................. 1,55 €
Anlage zu DIN V ENV 1996-1-2 ....................... 35,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1053-4)
„Mauerwerk-Fertigbauteile“ (Nds. MBl. 43/2005) 7,75 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN
11622-2) „Gärfuttersilos und Güllebehälter“ (Nds. MBl.
43/2005) ............................................................... 7,75 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 4102)
„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ (Nds.
MBl. 44/2005).................................................... 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN/DIN
V 4108) „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebäuden“ (Nds. MBl. 44/2005)........................ 3,10 €
Anlage zu DIN/DIN V 4108 ............................... 24,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 4109/A1)
„Schallschutz im Hochbau“, Anforderungen und Nach-
weise Änderung A1 (Nds. MBl. 44/2005) ........... 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 18065)
„Gebäudetreppen“ Definitionen, Messregeln, Hauptmaße
(Nds. MBl. 44/2005) ............................................ 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1054:
2005-01) „Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd-
und Grundbau“ (Nds. MBl. 02/2006)................. 1,55 €
Anlage zu DIN 1054: 2005-01.......................... 18,60 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN EN
1536: 1999-06) „Bohrpfähle“ i. V. m. DIN Fachbericht
129 „Anwendungsdokument zu DIN EN 1536: 1999-06“
(Nds. MBl. 02/2006) ............................................ 1,55 €
Anlage zu DIN EN 1536: 1999-06.................... 16,60 €
Berechtigung der Bek. Bauaufsicht: Technische Bau-
bestimmungen; (DIN 1053-4) „Mauerwerk-Fertigbau-
teile“ (Nds. MBl. 05/2006).................................. 3,10 €
Berichtigung der Bek. Bauaufsicht: Technische Baube-
stimmungen; (DIN 4102) „Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen“ (Nds. MBl. 05/2006)............ 3,10 €
Berichtigung der Bek. Bauaufsicht: Technische Baube-
stimmungen; (DIN 4109/A1) „Schallschutz im Hochbau“
– Anforderungen und Nachweise Änderung A1 (Nds. MBl.
05/2006) ............................................................... 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1052)
„Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbau-
werken“ (Nds. MBl 16/2006) ............................ 23,25 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-100) „Grundlagen
der Tragwerksplanung — Sicherheitskonzept und
Bemessungsregeln“ (Nds. MBl. 17/2006) ....... 4,65 €

(Die Einzelpreise verstehen sich einschl. MwSt. zuzüglich 
Versandkosten)

Bestellungen erbeten an:
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Bauaufsicht; Technische Baubestimmungen; (DIN 18159)
„Schaumkunststoffe als Ortschäume im Bauwesen“
(Nds. MBl. 28/2006) ........................................... 4,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-1) „Wichten und
Flächenlasten von Baustoffen, Bauteilen und Lager-
stoffen“ (Nds. MBl. 39/2006) ............................ 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-3) „Eigen- und Nutz-
lasten für Hochbauten“ (Nds. MBl. 39/2006) .... 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-9) „Außergewöhnli-
che Einwirkungen“ (Nds. MBl 39/2006) ............ 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-6) „Einwirkungen auf
Silos und Flüssigkeitsbehälter“ (Nds. MBl. 40/2006)
............................................................................ 17,05 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-4) „Windlasten“ (Nds.
MBl. 41/2006).................................................... 12,40 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-5) „Schnee- und Eis-
lasten“ (Nds. MBl. 42/2006) .............................. 4,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-100)„Grundlagen
der Tragwerksplanung — Sicherheitskonzept und
Bemessungsregeln“ (Nds. MBl. 42/2006) ......... 4,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 11622-1)
„Gärfuttersilos und Güllebehälter“ (Nds. MBl. 23/2007)
.............................................................................. 4,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 4213)
„Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen
aus haufwerksporigem Leichtbeton in Bauwerken“ (Nds.
MBl 25/2007) ....................................................... 4,65 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN EN
206-1) „Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformität“ (Nds. MBl. 26/2007)
.............................................................................. 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1045)
„Beton und Stahlbeton“ (Nds. MBl. 28/2007) ... 10,85 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN V
11535-1) „Gewächshäuser“ (Nds. MBl. 35/2007)......
.............................................................................. 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen; (DIN 1053-
100) „Mauerwerk – Teil 100: Berechnung auf der Grund-
lage des semiprobabilistischen Sicherheitskonzepts“
(Nds. MBl 36/2007) ............................................ 7,75 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4113-2)
„Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung – Berechnung geschweißter Aluminiumkon-
struktionen“ (MBI. 40/2007)................................ 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4113-3)
„Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung – Ausführung und Herstellerqualifikation“ (MBI.
40/2007) ............................................................... 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4113-1)
„Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung“ (MBI. 41/2007) ................................. 6,20 €

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4119)
„Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke
aus metallischen Werkstoffen“ (MBI. 41/2007).... 6,20 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN V ENV
1996-1-2) „Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten – Teil 1–2: Allgemeine Regeln
– Tragwerksbemessung für den Brandfall“ (MBI. 45/2007)
......................................................................... 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4102)
„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ (MBI.
45/2007) ............................................................... 3,10 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4178)
„Glockentürme“ (MBI. 48/2007) ......................... 6,20 €
Bauaufsicht: Technische Bestimmungen, (DIN 1052)
„Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbau-
werken“ (MBI. 49/2007) .................................... 10,85 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, Einwir-
kungen auf Tragwerke (DIN 1055-5) „Schnee- und Eis-
lasten“ (MBI. 49/2007) ..................................... 10,85 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4420-1)
„Arbeits- und Schutzgerüste – Teil 1: Schutzgerüste“
(MBI. 49/2007) ................................................... 10,85 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN EN
12811-1) „Temporäre Konstruktionen für Bauwerke 
– Teil 1: Arbeitsgerüste – Leistungsanforderungen, Ent-
wurf, Konstruktion und Bemessung“ (MBI. 49/2007)
............................................................................ 10,85 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 4099)
„Schweißen von Betonstahl“ (MBI. 3/2008)........ 7,75 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18551)
„Spritzbeton – Anforderungen, Herstellung, Bemes-
sung und Konformität“ (MBI. 3/2008) ............... 7,75 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18807-1
und -3) „Trapezprofile im Hochbau“ (MBI. 4/2008) 
.............................................................................. 9,30 €
Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen, (DIN 18807-6,
-8 und -9) „Trapezprofile im Hochbau“ (MBI. 4/2008)
.............................................................................. 9,30 €

(Die Einzelpreise verstehen sich einschl. MwSt. zuzüglich 
Versandkosten)

Bestellungen erbeten an:
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